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M E R K B L A T T
Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Goldhelg 20


       

36341 Lauterbach 
________________________________________________________________________

Merkblatt  

zur Erteilung einer Ausnahme von den Verboten einer Wasserschutzgebietsverordnung

1. Allgemeine Hinweise 

Durch Verordnung des Regierungspräsidiums wurde ein Wasserschutzgebiet festgesetzt, um oberirdische Gewässer oder das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen, insbesondere vor Verunreinigungen, zu schützen.

In Wasserschutzgebieten sind bestimmte Handlungen verboten oder eingeschränkt. Die Verbote und Einschränkungen sind der jeweiligen konkreten Schutzgebietsverordnung zu entnehmen. Angaben zu den Schutzgebieten und den Verordnungstexten können dem Staatsanzeiger entnommen oder bei der zuständigen Gemeindeverwaltung und der Wasserbehörde erfragt werden.

Ein Wasserschutzgebiet umfasst das gesamte Einzugsgebiet einer Trinkwassergewinnungsanlage und ist entsprechend den Gefährdungspotentialen in verschiedene Schutzzonen, mit verschiedenen Nutzungsbeschränkungen, eingeteilt.

Weitere Schutzzone (Zone III)

Die Zone III soll den Schutz vor weit reichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht

oder nur schwer abbaubaren Verunreinigungen gewährleisten. Sie kann in Teilzonen IIIB und IIIA untergliedert werden.

Engere Schutzzone (Zone II)

Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen durch Mikroorganismen sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und -strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage gefährlich sind.

Fassungsbereich (Zone I)

Die Zone I soll den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen gewährleisten.

Weitere Informationen können dem Arbeitsblatt W 101 der DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., Josef-Wirmer-Straße 1-3, 53123 Bonn) entnommen werden.

2. Zu beteiligende Behörden

In der Regel ist bei Verfahren zur Erteilung einer Ausnahme von den Verboten einer Wasserschutzgebietsverordnung die Beteiligung des zuständigen Gesundheitsamtes und des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie erforderlich. 

3. Erforderliche Antragsunterlagen (3.a bis 3.f)
Außer einem formlosen Anschreiben (1-fach) sind dem Antrag folgende Unterlagen in 2-facher

Ausfertigung beizufügen. Die Unterlagen sollten von einer fachkundigen Person erstellt werden

und sind jeweils mit einem Ausfertigungsdatum zu versehen sowie vom Antragsteller und dem

Planungsträger zu unterschreiben. 
Zusätzliche Anforderungen von Unterlagen bleiben in besonderen Fällen vorbehalten.
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3.a) Erläuterungsbericht bzw. Anzeige einer Brunnenbohrung
Der Erläuterungsbericht soll das Vorhaben detailliert beschreiben und soll Angaben zum Antragsteller, den betroffenen Grundstücken mit Gemarkung, Flur, Parzelle und Eigentümer sowie nähere Angaben zu Zweck und Art des Brunnens enthalten.
Bei Brunnenbohrungen können Sie anstatt eines separaten Erläuterungsberichtes auch den Vordruck „Anzeige einer Brunnenbohrung (§ 38, Abs. 1 HWG)“ verwenden.
3.b) Kostenübernahmeerklärung (Vordruck liegt bei)
Für das Verfahren ist ein von der Wasserbehörde einzuholendes hydrogeologisches Gutachten der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie erforderlich. Die Kosten für das hydrogeologisches Gutachten sind von dem Antragsteller zu tragen und werden diesem von der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie in Rechnung gestellt. Dem Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist insoweit die in der Anlage beigefügte Kostenübernahmeerklärung für die Aufwendungen der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie beizufügen. 
3.c) Übersichtsplan
mit Eintragung der geplanten Baumaßname 

Maßstab 1:25.000 bis 1: 10.000

3.d) Lageplan
mit Eintragung der geplanten Baumaßname 

Maßstab 1:1.000  (oder 1:2.000 bis 1:500)

3.e) Eigentümerverzeichnis der von der Maßnahme berührten Grundstücke
3.f) Grundriss und Schnitte 

der Bauwerke und aller damit in Verbindung stehenden Maßnahmen

Der Antrag ist mit sämtlichen Unterlagen beim
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einzureichen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 

1.  FORMDROPDOWN 
, Tel.-Nr. 06641 -  FORMDROPDOWN 
,

2. Herrn Hacke, Tel.-Nr. 06641 – 977-119,

3. Herrn Trümner, Tel.-Nr. 06641 – 977-127.

Fax-Anschluß: 06641 – 977-129

E-Mail: wasserbehoerde@vogelsbergkreis.de
Antragsteller:

________________________

________________________

________________________
Kostenübernahmeerklärung

zum beiliegenden Antrag auf eine Grundwasserbohrung in                , 

Flur         Nr.       

Ich erkläre hiermit, dass ich die Kosten für ein hydrogeologisches Gutachten der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie (HLUG) zur Beurteilung der beantragten Grundwasserentnahme im Hinblick auf die Gefährdung der Trinkwassergewinnung (Schutzgebiet Zone II bzw III) übernehme. 

Ort, Datum, Unterschrift

______________________________________________

